
Wir kümmern uns.

Bekanntmachung der NEW AG und NEW Viersen GmbH
INFORMATIONEN ZU DEN AB 01.09.2016 GÜLTIGEN TRINKWASSERPREISEN DER NEW AG UND NEW VIERSEN GMBH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

zum Trinkwasserversorgungsgebiet der NEW AG gehört Mönchengladbach (ohne Wickrath) und  
Korschenbroich (Alt-Korschenbroich und Pesch). Viersen gehört zum Versorgungsgebiet der NEW  
Viersen GmbH. Das Trinkwasser in diesen Gebieten hat eine hervorragende Qualität. Die durch  
die Vorhaltung und den Betrieb eines Wasserversorgungssystems verursachten Kosten müssen  
angemessen auf die Nutzer umgelegt werden. Der Wasserverbrauch nahm in den letzten Jahren 
kontinuierlich ab. Um die Wasserqualität und die Versorgung auch in Zukunft zu sichern, müssen 
die Versorger die hohen Fixkosten im Grundpreis entsprechend berücksichtigen. Dies führt zu einer 
Erhöhung der Grundpreise ab 01.09.2016. Zudem gelten ab diesem Zeitpunkt in Viersen die gleichen 
Verbrauchspreise wie in Mönchengladbach und Korschenbroich. Der einheitliche Verbrauchspreis 
spiegelt somit die in gleicherweise anfallenden Kosten bei der Wasserförderung, -aufbereitung und 
-verteilung in Viersen, Mönchengladbach und Korschenbroich wieder.

Nebenstehend veröffentlicht die NEW AG und die NEW Viersen GmbH die ab Liefermonat September 
2016 gültigen Verbrauchs- und Grundpreise für die Versorgung mit Trinkwasser. Der Grundpreis  
richtet sich nach der Zählergröße.

In allen Fragen zu Verträgen und Tarifen sowie zu Energieanwendung und -einsparung, betreut und  
berät Sie die NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH gerne. Unser nächstgelegenes Kunden- 
center sowie die jeweiligen Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Internetseite.

NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH 
Odenkirchener Straße 201
41236 Mönchengladbach

Tel.: 0800 6 886881 (kostenfrei)
 (Mo.-Fr. von 8:00 bis 20:00 Uhr u. Sa. von 9:00 bis 14:00 Uhr)

Fax: 02166 / 558 24 45
info@new.de

www.new.de

1) Die Nettopreise enthalten die Konzessionsabgabe und das Wasserent nahmeentgelt
2) Die Bruttopreise enthalten zusätzlich die Umsatzsteuer von zzt. 7% und sind auf zwei Nachkom-
mastellen kaufmännisch gerundet.

*  Qn = Nenngröße des Wasserzählers (alte EWG Messgeräte-Richtlinie).

** Q3 (MID) = Measuring Instruments  Directive (Neue Europäische Messgeräte-Richtlinie).

VERBRAUCHSPREIS FÜR TRINKWASSER

netto 1) brutto 2)

€/m3 1,57 1,68

GRUNDPREIS JE ZÄHLER

Einzelzähler

Zählergröße Qn* Q3** netto 1) brutto 2)

bis 2,5 4 €/Monat 10,90 11,66

bis 6 10 €/Monat 15,84 16,95

bis 10 16 €/Monat 22,82 24,42

bis 15 25 €/Monat 37,99 40,65

bis 40 63 €/Monat 70,35 75,27

bis 60 100 €/Monat 97,44 104,26

bis 150 250 €/Monat 216,53 231,69

Verbundzähler

Zählergröße Qn* Q3** netto 1) brutto 2)

bis 15 25 €/Monat 59,61 63,78

bis 40 63 €/Monat 97,44 104,26

bis 60 100 €/Monat 129,98 139,08

bis 150 250 €/Monat 265,07 283,62


